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6.   Sicherung der Darlehen und Weitergabe von Verpflichtungen 

6.1  

1Die Darlehen müssen durch ein Grundpfandrecht an einer Rangstelle gesichert werden, die noch 
ausreichende Gewähr bietet. 2Sofern es sich bei den im Rang vorgehenden oder gleichstehenden 
Grundpfandrechten um Grundschulden handelt, muss sichergestellt werden, dass ein Aufrücken des 
Grundpfandrechts für die Darlehen entsprechend der Tilgung der im Rang vorgehenden oder 
gleichstehenden Darlehen erfolgt.

6.2  

Die dingliche Sicherheit kann durch die Bürgschaft einer Gebietskörperschaft oder eines Kreditinstituts 
ersetzt werden.

6.3  

Im Fall einer Veräußerung muss der jeweilige Eigentümer oder sonstige Verfügungsberechtigte seine 
Verpflichtungen aus der Förderung ausdrücklich auf den Rechtsnachfolger übertragen.


